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2025/ 2026



Projektprüfung 

Zentrale schriftliche Prüfungen in 

 Mathe

 Deutsch

 Englisch (inkl. Sprachpraktischer Prüfung) oder HSP

ggf. mündliche Prüfungen

Bestandteile der Zentralen Abschluss-

prüfung  zum Ersten allgemeinbildenden 

Schulabschluss



- auf Antrag der Eltern

- durch Beschluss der Klassenkonferenz (Ende 1. Halbjahr), wenn die 

Versetzung in Jahrgang 10 gefährdet erscheint

Versetzung in Jahrgang 10 (ohne Prüfung): 

auf der Anforderungsebene zum MSA: nur eine 5** und keine 6** und 

Notenschnitt 4,0** in Deutsch, Mathe, Englisch

Teilnahme am ESA



● bis zum 07.11.2025: Anmeldung der Arbeit (Anmeldezettel)

● 12.11.2025, 16.12.2025, 07.01.2025: Treffen mit der betreuenden 

Lehrkraft

● 16.12.2025 und 07.01.2026: Vorbereitungstage

● 08.01.2026: Abgabe Logbuch/Mappe

● 09.01./12.01.2026: Prüfungen und Abgabe des Produkts

Projektprüfung - Termine



● Gruppenarbeit, aber eigene Leistung wird bewertet.

● Arbeitszeit: mindestens 15h, davon sind 11 in der Schule

● Produkt muss nicht gegenständlich sein

● Keine finanzielle Unterstützung seitens der Schule möglich

Projektprüfung – gut zu wissen



Schriftliche Prüfungen (Nachschreibetermine)

- Herkunftssprachenprüfung: 

16.03-20.03.2026 mündlich

14.04.2026 schriftlich

 Englisch: 29.04.2026 (19.05.2026)

 Deutsch: 05.05.2026 (22.05.2026)

 Mathe: 08.05.2026 (21.05.2026)

Sprachpraktische Prüfungen

 Zeitraum 1: 18.05.-20.05.2026

 ggf. mündliche Prüfungen ab dem 15.06.2026

Prüfungstermine 2025/ 2026



 im Unterricht

 Übungsheft, vom Bildungsministerium, zum 

Halbjahr

 http://www.za.schleswig-holstein.de

Vorbereitung auf die Prüfungen

http://www.za.schleswig-holstein.de/


Mitteilung der Vornoten und Prüfungszensuren: 

03.06.2026

Mitteilung über mündliche Prüfungen:

05.06.2026 bis dahin müssen die Anträge 

abgegeben werden

Letzter Schultag: 

16.06.2026

Entlassfeier: 26.06.2026

Weitere wichtige Termine



● Es sind bis zu zwei Prüfungen auf Antrag oder 

Beschluss der Prüfungskommission möglich.

● Es ist keine Prüfung im Fach „Projektprüfung“ möglich.

● Ebenso ist keine weitere Prüfung in Englisch möglich.

● Es gibt dazu am 05.06.2026 einen Zettel, der muss 

zurück gegeben werden, auch wenn an keiner Prüfung 

teilgenommen wird.

Mündliche Prüfungen



Notenzusammensetzung für die 

Prüfungsfächer

Beispiel Deutsch:

Vornote: 3, schriftliche Prüfung 2, 

Vornote: 2/3, Prüfungsnote 1/3

3x2 + 2 = 8 8 : 3 = 2,7 ~ 3

Die Vornote wurde bestätigt.

Änderung der Note nur, wenn die Prüfungsnote sich um 

2 Noten verändert.



Beispiel Deutsch:

Vornote: 3, schriftliche Prüfung 2, 

Mündliche Prüfung: 2

Die mündliche Prüfung zählt 50%, die schriftliche Prüfung ebenso. Es 

ändert sich nichts.

Mündliche Prüfung: 1

Prüfungsnote: 1,5 ~ 1 es wird zugunsten der Schülerin/ des Schülers 

gerundet.

Endnote: 3 x 2 + 1 = 7 7 : 3 = 2,3 ~ 2

Mündliche Prüfung



Vornote bleibt Endnote.

Nur durch mündliche Prüfung veränderbar.

Beispiel: Weltkunde

Vornote 4

Mündliche Prüfung: 3

4 x 2 + 3 = 11 11 : 3 = 3,7 ~ 4

Notenzusammensetzung für die 

übrigen Fächer



● die erteilten Noten aller Fächer und Wahlpflichtkurse 

am Ende der letzten Jahrgangsstufe (aus Jhrg 9)

● die Note für die Projektarbeit

● die zuletzt erteilten Noten in den Fächern und 

Wahlpflichtkursen (I & II),die in der vorletzten 

Jahrgangsstufe (Jhrg. 8)

oder im ersten Halbjahr der letzten Jahrgangsstufe 

(Jhrg. 9) letztmalig unterrichtet wurden (Physik!!)

Abschlusszeugnis



● Alle Endnoten im Abschlusszeugnis ESA müssen 

mindestens mit ausreichend (= 4*) bewertet sein.

● Eine Endnote darf mangelhaft (= 5*) sein.

● Kein Fach wurde mit ungenügend (=6*) bewertet.

● (Die Note der Projektarbeit zählt wie die Endnote eines 

Faches.)

Mindestanforderungen für den ESA



• Eine Endnote im Abschlusszeugnis ESA darf ausreichend sein (=4*).

• Alle weiteren Endnoten im Abschlusszeugnis ESA müssen mindestens mit 

befriedigend (=3*) benotet sein.

• Die Fächergruppe Deutsch, Mathe, Englisch muss einen 

Notendurchschnitt von 3,0 aufweisen.

• Kein Fach wurde mit mangelhaft (=5*) oder ungenügend

(=6* bewertet).

Berechtigung für die Versetzung in Jhg. 10



● Ausbildung

● BBZ

● Versetzung in Klasse 10

Wie geht es nach dem ESA weiter?


